
tung der gesellschaftlichen Normen und die bewußte 
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung 
aktiv zu fördern. Es wächst die Rolle des sozialistischen 
Rechts bei der Erziehung zum sozialistischen Denken 
und Handeln, bei der Herausbildung der moralischen 
Eigenschaften sozialistischer Persönlichkeiten.
Es geht also darum, die Funktion des sozialistischen 
Rechts bei der Organisierung des gemeinschaftlichen 
(und zugleich zunehmend arbeitsteiligen) Wirkens für 
die sozialistischen Ziele in untrennbarer Einheit mit 
seiner bewußtseinsbildenden, erzieherischen Kraft noch 
wirkungsvoller zu gestalten.
Die seit dem VIII. Parteitag erzielten Fortschritte be
stätigen die Richtigkeit der vom Parteitag gestellten 
Aufgaben und nicht zuletzt die Richtigkeit der Orien
tierung auf die Vervollkommnung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit. Der konsequente Kurs auf die Verwirk
lichung der Hauptaufgabe und die Festigung der Gesetz
lichkeit sind nicht voneinander zu trennen. Beide Seiten 
der Hauptaufgabe — die Sicherung des hohen Entwick
lungstempos der sozialistischen Produktion, die Erhö
hung der Effektivität, des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts und des Wachstums der Arbeitsproduktivi
tät wie die weitere Erhöhung des materiellen und kul
turellen Lebensniveaus des Volkes — bedingen die wach
sende Rolle des sozialistischen Rechts, die Festigung der 
Gesetzlichkeit. Die Vervollkommnung der Leitung und 
Planung der Volkswirtschaft verlangt exakte normative 
Regelungen und ihre strikte Verwirklichung.
Ebenso ist in die Erhöhung des materiellen und kultu
rellen Lebensniveaus der Werktätigen die Festigung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit notwendig eingeschlossen; 
denn dazu gehört die strikte Wahrung der Rechte der 
Bürger im Großen wie im Kleinen, gehört der Schutz 
vor kriminellen Handlungen und anderen Beeinträch
tigungen der Rechte der Bürger, gehört die Gewähr
leistung der Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz, 
im Wohngebiet und überall im Zusammenleben der 
Menschen. Die Rechtssicherheit ist ein wichtiges Element 
der sozialistischen Lebensweise. Als wesentlichen Be
standteil der sozialistischen Gesellschaftsordnung ge
währleistet das Recht dem Bürger Sicherheit und Ge
borgenheit
Die sozialistische Gesetzlichkeit, deren feste Garantien 
in der sozialistischen Gesellschaftsordnung selbst be
gründet sind, gehört zu den wesentlichen Vorzügen des 
Sozialismus gegenüber der kapitalistischen Ordnung. 
Die entscheidende Garantie der sozialistischen Gesetz
lichkeit ist die uneingeschränkte Ausübung der politi
schen Macht durch die von der Arbeiterklasse geführten 
Werktätigen. In Ausübung dieser Macht schaffen die 
Werktätigen selbst das Recht, das ihren Interessen dient, 
und es folgt aus dem Wesen dieser Macht, daß es die 
Werktätigen selbst sind, die die Einhaltung des soziali
stischen Rechts garantieren.

Erläuterung des sozialistischen Rechts 
und Entwicklung des Rechtsbewußtseins 
der Werktätigen

Bei der Verwirklichung des sozialistischen Rechts sowie 
bei der Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit 
haben wir seit dem VIII. Parteitag gute Fortschritte er
zielt. In vielen Betrieben haben die Werktätigen hervor
ragende Initiativen entwickelt. Die führende Rolle der 
Arbeiterklasse hat sich dabei weiter ausgeprägt. Eine 
bemerkenswerte Initiative der Arbeitskollektive ent
wickelte sich besonders in den Zentren der Industrie. 
Gestützt auf „die Erfahrungen der sowjetischen Arbei
terklasse nach dem XXIV. Parteitag der KPdSU, mach
ten die fortgeschrittensten Arbeitskollektive den Kampf 
um eine vorbildliche Ordnung und Sicherheit, Disziplin

und Sauberkeit zum Bestandteil des sozialistischen 
Wettbewerbs. Ausgangspunkt dieser Initiative der Ar
beiter war der Produktionsbereich Caprolactam der 
Leuna-Werke. Der Kampf der Arbeitskollektive ver
stärkte sich besonders nach der 11. Tagung des Zentral
komitees der SED mit dem Ziel, die sozialistische Ein
stellung zum Volkseigentum zu erhöhen, die Arbeitszeit 
voll auszunutzen und die sozialistische Arbeitsdisziplin 
zu festigen.
Inzwischen ringen eine große Anzahl von Kollektiven 
um die Anerkennung als „Bereich der vorbildlichen 
Ordnung und Sicherheit“. Nach gegenwärtigen Über
sichten sind 17 030 Betriebskollektive und 2 580 Kollek
tive in Wohngebieten und Gemeinden aller Bezirke der 
Republik mit insgesamt rund 3 376 900 Werktätigen an 
diesem Wettbewerb beteiligt. Die Staats- und Wirt
schaftsfunktionäre nehmen in wachsendem Maße ihre 
Verantwortung für die Verwirklichung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit wahr und machen die Gewährlei
stung von Ordnung, Disziplin und Sicherheit immer 
mehr zum festen Bestandteil ihrer Leitungstätigkeit.
Es kommt jetzt darauf an, diese Initiative der Arbeiter
klasse im sozialistischen Wettbewerb allseitig zu för
dern. Zweifellos bildet die rechtspropagandistische Ar
beit dabei einen Schwerpunkt. Dazu gehört die Ver
mittlung solcher Rechtskenntnisse, die die Werktätigen 
befähigen, mit Sachkunde an der Plandiskussion teil
zunehmen, in der Neuerer- und Rationalisatorenbewe
gung mitzuarbeiten, die Arbeitsproduktivität zu stei
gern und den wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
zu meistern. Besonderes Augenmerk gilt der Verbrei
tung von Erfahrungen, die im Kampf um die Anerken
nung als „Bereich der vorbildlichen Ordnung und 
Sicherheit“ gewonnen wurden. Aber nicht nur in den 
Betrieben, sondern auch in den Wohngebieten sollte 
die rechtspropagandistische Arbeit breit entwickelt wer
den.
Besondere Bedeutung gewinnt die rechtspropagandisti
sche und rechtserzieherische Arbeit unter der Jugend. 
Davon, wie in der Periode der Herausbildung der Per
sönlichkeit die moralisch-rechtliche Erziehung entwik- 
kelt wird, hängt weitgehend die Einstellung der jungen 
Bürger zum Recht in ihrer weiteren Entwicklung ab. 
Hierzu wird es notwendig sein, eine enge Zusammen
arbeit mit den Organen der Volksbildung, der Berufs
ausbildung und mit dem sozialistischen Jugendverband 
zu sichern.
Zu den neuen Erscheinungen im gesellschaftlichen Le
ben nach dem VIII. Parteitag gehört auch das wachsende 
Interesse breiter Kreise der Werktätigen für das sozia
listische Recht im täglichen Leben. Veröffentlichungen 
in unserer Presse und Sendungen des Rundfunks und 
Fernsehens über das sozialistische Recht und seine An
wendung erhielten zunehmenden Zuspruch. Besonderes 
Interesse der Werktätigen besteht für das Arbeits
recht, für das Mietrecht und andere Gebiete des Zivil
rechts, für das Familienrecht sowie für allgemeine 
Rechtsfragen (z. B. staatliche Kreditgebung, Umwelt
schutz, Bildungsrecht) und für strafrechtliche Probleme. 
Wir müssen dieses wachsende Bedürfnis und Interesse 
breiter Kreise der Werktätigen für das sozialistische 
Recht und seine Verwirklichung in der künftigen Arbeit 
außerordentlich aufmerksam verfolgen.
Die weitere Stärkung unserer sozialistischen Staatsord
nung erfordert, bei allen Bürgern die Erkenntnis zu 
festigen, daß das sozialistische Recht die Politik der Ar
beiterklasse und die Interessen, Moralauffassungen und 
Lebensvorstellungen aller Werktätigen zum Ausdruck 
bringt. Dazu gehört auch die Vertiefung der Überzeu
gung, daß das sozialistische Recht zuverlässig die sozia
listische Gesellschaftsordnung und die ureigenen Le-
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